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Doppelter Tabu-Bruch

Fassungslos und schockiert sind wir, dass das Kirchenasyl und das nackte Leben der Familie nicht respektiert wurden: ein doppelter Tabu-Bruch. Der sakrale christliche Raum, der uns als allerletzte Zufluchtsstätte sicher schien, und die Heiligkeit des Lebens wurden nicht respektiert. Die Familie hatte nur noch das nackte Leben, weil sie zu dem Zeitpunkt mittellos, wehrlos und schutzlos war, und über dieses nackte Leben wurde mit Gewalt verfügt. 

Nach reiflicher Überlegung und aus christlicher Motivation heraus ist die Entscheidung für das Kirchenasyl gefallen, nachdem alle Bitten um ein Gespräch mit Herrn Innenminister Bruch vergeblich waren. Seine Haltung wurde uns „mitgeteilt“ und eine Begegnung strikt abgelehnt. Noch heute verstehen wir diese mangelnde Gesprächsbereitschaft nicht. 

Wir waren immer transparent bezüglich unserer Vorhaben und Pläne, die schließlich zum Kirchenasyl geführt haben. Die Gründe dazu haben wir den Behörden offen dargelegt. Der Aufenthaltsort der Familie war bekannt.  

Es herrschte Klarheit darüber, dass Kirchenasyl eine Aktionsform zur Rettung von Humanität und Menschenwürde ist. Die örtliche Kirchengemeinde gewährt Flüchtlingen Schutz und hofft, dass die Behörden den Fall unter anderen und vor allem humanitären Gesichtspunkten erneut prüfen – gerade mit Blick auf die Kinder. Dass Kirchenasyl kein Abschiebehindernis schafft, war allen bewusst. Mehr noch, dass Personen, die illegal hier lebenden Menschen Beihilfe leisten, sogar strafrechtlich verfolgt werden können, nahmen die Beteiligten aus mitmenschlichen und christlichen Gründen in Kauf. Das Kirchenasyl beruft sich auf die biblische Tradition, Flüchtlingen Schutz und Hilfe zu gewähren und den Schwächsten beizustehen, denn ohne Sensibilität für die Schwachen kann es keine menschenwürdige Gesellschaft geben. Dass 70% der Kirchenasylfälle Schutz einbrachten zeigt, dass das Recht immer noch nicht ausgeschöpft war, nicht zur Geltung gekommen ist.

Wer im Gebet in Gott eintaucht, taucht eben neben den Armen wieder auf.

Uns ging und geht es auch weiterhin zuerst um das Wohl der drei hier geborenen Kinder. Serhat, Cebrail und Emine befinden sich in einer Entwicklungsphase, die äußerst wichtig für ihr zukünftiges Leben ist. Das Verbringen dieser Kinder in die Türkei hat mit Sicherheit katastrophale Folgen für sie. Durch den jahrelangen unsicheren Status der Familie sind die Kinder extremen psychischen Belastungen ausgesetzt. 

Und diese unsere vom christlichen Glauben her bestimmte Überzeugung, die Kinder unterstützen zu müssen, ändert sich auch nicht durch ein etwaiges juristisches Fehlverhalten der Eltern. 

Wir haben der Familie nie falsche Hoffnungen gemacht, sondern immer realistisch die Bandbreite der Handlungsmöglichkeiten der Behörden und die Bandbreite unserer Möglichkeiten dargelegt. Wir haben keine „unrealistischen Rechtsauffassungen vertreten und verbreitet“, sondern uns ausführlich und schon jahrelang intensiv mit der UN-Kinderrechtskonvention und entsprechenden Gutachten, mit dem neuen Aufenthaltsgesetz, mit den Menschenrechten, mit dem Grundgesetz, mit Aufforderungen des UNHCR, mit der neuen EU-Asylrichtlinie auseinandergesetzt. Wir sind dabei zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es sehr wohl verfassungsrechtliche Gründe mit Blick auf das Kindeswohl gibt, um Flüchtlingskindern beizustehen. Die Rechte der Kinder werden unserer Meinung nach an dieser Stelle nicht gewürdigt. Wir mussten erfahren, dass Kinderrechte „ausländerrechtlich nichts bringen.“ Auf die Rechte der Kinder gehen die Behörden nicht ein, sondern es gilt das Prinzip „Kinder haften für ihre Eltern.“ Selbst der ehemalige Bundesinnenminister Schily hatte sich dagegen gewandt: „Die Kinder sollen nicht dafür büßen, dass ihre Eltern ihren Pflichten nicht nachgekommen sind.“

Zum Vorwurf der „arglistigen Täuschung“ und des „Asylmissbrauches“ können wir nur noch eine letzte Frage stellen: Könnte es nicht auch anders gewesen sein? 

Seit einem Jahr sind wir ständig mit der Familie im Kontakt gewesen und haben ihre Schwächen, Ängste und Unsicherheiten kennen gelernt: Mutter und Vater quasi Analphabeten und ohne berufliche Ausbildung. Die Sorge um die drei in der Türkei geborenen Kinder war ständig präsent. 

Wer auf der Flucht nach Deutschland kommt, die Sprache nicht versteht, auf die Vielzahl von helfenden, beratenden Menschen unterschiedlicher Kompetenz und Motivation angewiesen ist, wird sich unweigerlich in Widersprüche, Ungereimtheiten und Versuchungen wieder finden. Wer dazu noch eher zurückhaltend, seit Jahren aber psychischem Druck ausgesetzt ist, steht in der Gefahr depressiv zu werden. 

Die vielen Asylfolgeanträge tragen für uns Zeichen der Angst in sich, weil man keinen anderen Weg sah, und doch wird dies zum Vorwurf gemacht. Vorausgesetzt Herr Yildirim wird in der Türkei verfolgt, so ist sein Eintreten für eine Anerkennung auf Asyl verständlich und berechtigt. Der Gesetzgeber gibt ihm hier die Möglichkeit mit dem Asylfolgeantrag. Im Gegenzug hat die Behörde nach der Ablehnung des ersten Folgeantrags die Möglichkeit einer Abschiebung. Dass sie es in diesem Fall nicht getan hat, ist ihr hoch anzurechnen. 

So kann aber der Vorwurf, durch die vielen Asylfolgeanträge den zeitlichen Aufenthalt erzwungen zu haben, nicht ausschließlich einer Seite angelastet werden.

Auch viele Menschen deutscher Staatsangehörigkeit beschäftigen über Jahre unsere Gerichte, ohne dafür kriminalisiert zu werden. 

Zur Vorlage gefälschter Dokumente ist uns folgendes aus dem Urteil des Verwaltungs-gerichts Koblenz vom 3. März 2006 bekannt: „Den ersten – erfolglosen – Folgeantrag vom Mai 1998 stützten die Kläger  auf eine Anklageschrift des Staatssicherheitsgerichts Diyarbakir….. Die Anklageschrift wurde vom erkennenden Gericht im Urteil vom 9. Oktober 1998 als Fälschung eingestuft. ….“ Diese Anklageschrift aus dem Jahr 1994 war im Rahmen des Verfahrens sogar irrelevant, weil in dem Folgeantrag nur Dokumente berücksichtigt werden, die jünger als drei Monate sind. 

Außerdem gibt es immer wieder Fälle, bei denen Bundesamt und Gericht die angenommene Unglaubwürdigkeit von Asylbewerbern revidieren mussten. 

Daher bitten wir darum, alle Versuche der Kriminalisierung in Zukunft zu unterlassen, denn gegen Herrn Yildirim liegen in Deutschland nach Recht und Gesetz keine Strafanzeige, kein Strafverfahren und keine Verurteilung vor. Der Familie kriminelle Energie unterzuschieben widerspricht eklatant unseren direkten Erfahrungen mit der Familie. 

Wir möchten ferner darauf hinweisen, dass diese offizielle Darstellung der Familie auch  zur Gefährdung in der Türkei beitragen kann.

Dabei ist zu bedenken, dass ein Verfahren in der Türkei gegen Herrn Yildirim läuft, wie wir es früh genug den verantwortlichen Politikern mitgeteilt haben, was uns der IHD, eine türkische Menschenrechtsorganisation, bestätigt hat. Wer aber heute in Haft genommen wird in der Türkei, muss mit Folter rechnen. Ihn davor zu schützen war auch Motiv unseres Kirchenasyls.

Außerdem hat Herr Yildirim im Verein der Kriegsdienstverweigerer in der BRD mitgemacht, was gerade z.Z. ein anzuerkennendes Zeugnis ist und Respekt verdient und nicht Abschiebung zu denen, die solches Zeugnis mit Gerichtsverfahren wegen

Beleidigung des Militärs bestrafen. 

Wir vermissten „rheinische Großzügigkeit“, um Menschen nach 10 Jahren Aufenthalt hier leben zu lassen. Außerdem handelt es sich in Koblenz nur noch um etwa 100 Personen, die langjährig geduldet sind, und in ganz Rheinland-Pfalz um etwa 6000, so dass die Schaffung eines Präzedenzfalles ausgeschlossen war. 

Wir vermissten eine Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit, vor allem in der Unterstützung der sprachlichen Entwicklung von Mutter und Vater. Bei den Kindern war das nicht nötig, denn sie sprachen sogar Deutsch untereinander. 

Wir vermissten die Wertschätzung dafür, dass wir im Mai einen Arbeitsplatz für Herrn Yildirim gefunden hatten, der jedoch nicht mehr genehmigt wurde.

Gerade weil diese Familie in einer so schwachen Position war und ist, sind wir zur Hilfe verpflichtet, damals wie heute. 
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